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Aufstellungsbeschluss

Die Aufstellung dieses Bebauungsplanes wurde vom

Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Verkehrs-

planung der Stadt Unna am 22.06.2005 beschlossen.

Unna, den 13.10.2005

Der Bürgermeister,

in Vertretung

Kampmann

Techn. Beigeordneter

Bekanntmachung Aufstellungsbeschluss

Der Aufstellungsbeschluss wurde gem. § 2 (1) BauGB

am 04.07.2005 ortsüblich bekannt gemacht.

Unna, den 13.10.2005

Der Bürgermeister,

in Vertretung

Kampmann

Techn. Beigeordneter

Bekanntmachung Satzungsbeschluss

Der Satzungsbeschluss zu diesem Bebauungsplan ist

gem. § 10 (3) BauGB am 20.10.2005

ortsüblich bekanntgemacht worden.

Unna, den 27.10.2005

Kolter

Der Bürgermeister

Satzungsbeschluss

Der Rat der Stadt Unna hat gem. § 10 BauGB diesen

Bebauungsplan am 15.09.2005 als Satzung

beschlossen.

Unna, den 13.10.2005

Kolter

Der Bürgermeister

Rechtsgrundlage

§ 7 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

(GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom

14.07.1994 (GV. NRW. S. 666, SGV.NRW S. 2023),

zuletzt geändert durch Artikel 21 des Dritten Gesetzes

zur  Befristung des Landesrechts Nordrhein Westfalen

vom 05. April 2005 (GV. NRW. S. 306).

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141, 1998 I,

S. 137), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom

24.06.2004 (BGBl. I S. 1359).

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke

(Baunutzungsverordnung) -BauNVO- in der Fassung der

Bekanntmachung vom 23.01.1990 in der Änderung vom

22.04.1993 (BGBl. I S. 466, 479).

5. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne

und die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenver-

ordnung 1990 PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58).

Neufassung der Bauordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen (BauO NRW) in der Fassung vom 01.03.2000

(GV NRW, S. 256).

Erarbeitung des Planentwurfes

Dieser Bebauungsplan und die dazu gehörende Begrün-

dung wurden vom Stadtplanungsamt Unna aufgestellt,

die Festlegung der städtebaulichen Planung ist geome-

trisch eindeutig.

Unna, den 13.10.2005

Leipski

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

gem. § 3 (1) BauGB erfolgte in einer Versammlung

am

Unna, den

Der Bürgermeister,

in Vertretung

Techn. Beigeordneter

1. Offenlegung

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Ver-

kehrsplanung der Stadt Unna hat am 22.06.2005 die

öffentliche Auslegung dieses Plans einschließlich der

Begründung gem. § 3 (2) BauGB beschlossen.

Der Bebauungsplan einschließlich der Begründung hat

vom 11.07.2005 bis zum 11.08.2005 gem. § 3 (2)

BauGB öffentlich ausgelegen. Gleichzeitig wurden die

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

beteiligt.

Unna, den 13.10.2005

Der Bürgermeister,

in Vertretung

Kampmann

Techn. Beigeordneter

Planunterlagen

Die Planunterlage entspricht den Genauigkeitsanforderun-

gen des § 1 der Planzeichenverordnung vom 18.12.1990

Stand der Katasterkarte: Nov. 2004

Holzwickede, den 10.10.2005

Ross

Kreisvermessungsdirektor

2. Offenlegung

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bauen und Ver-

kehrsplanung der Stadt Unna hat am                      die

erneute öffentliche Auslegung dieses Plans einschließ-

lich der Begründung gem. § 3 (2) BauGB beschlossen.

Der Bebauungsplan einschließlich der Begründung hat

vom                    bis zum                   gem. § 3 (2) BauGB

öffentlich ausgelegen. Gleichzeitig wurden die Behörden

und sonstigen Träger öffentlicher Belange beteiligt.

Unna, den

Der Bürgermeister,

in Vertretung

Techn. Beigeordneter

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und

sonstiger Träger öffentlicher Belange

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger

öffentlicher Belange gem. § 4 (1) BauGB erfolgte

vom                                    bis

Unna, den

Der Bürgermeister,

in Vertretung

Techn. Beigeordneter

1. Art der baulichen Nutzung

 (§9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§1 bis 11 BauNVO)

Dorfgebiete (Wohnen)

 (§ 5 BauNVO)

2. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Baugrenze

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 23 BauNVO)

3. Grünflächen

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Parkanlage

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Private Grünfläche

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

5. Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des

Bebauungsplans

 (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung, z.B. von Baugebieten, oder

Abgrenzung des Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebiets

 (z.B. § 1 Abs. 4  § 16 Abs. 5 BauNVO )

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen (Garagen)

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)

Planzeichenerklärung

Ga

4. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen

zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die

Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

sowie von Gewässern

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) und Abs. 6 BauGB)

nachrichtliche Darstellung
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"Wohnbebauung Hinterstraße"
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